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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Inneres 
Fonds für Innere Sicherheit (ISF) - Polizei (2014-2020) - Ex-post-Bewertung 
29.08.2024 - 21.11.2024 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 14. Sitzung am 24. September 2024 im Wege der 
Vorprüfung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am 
Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 
zu überweisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Ziel des ISF-P ist es, zu einem hohen Maß an Sicherheit in der EU beizutragen, indem 
die administrative und operative Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden sichergestellt, IT-Systeme eingerichtet und be-
trieben, operative Ausrüstung erworben sowie Schulungsprogramme gefördert und 
entwickelt werden. 

Der Fonds ist schwerpunktmäßig auf zwei spezifische Ziele ausgerichtet: 

 Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität; 

 Bewältigung von Risiken und Krisen für die innere Sicherheit. 

Im Rahmen dieser Konsultation sollen Erkenntnisse und Sichtweisen zur Durchfüh-
rung des ISF-P und zu seiner bisherigen Wirkung eingeholt werden. Die Angaben sol-
len entscheidend zur künftigen EU-Investitionsstrategie im Bereich innere Sicherheit 
beitragen. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13855-Fonds-fur-die-innere-Sicherheit-ISF-Polizei-2014-2020-Ex-post-Bewertung/public-consultation_de
https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en?prefLang=de
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/3432 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Inneres 
Fonds für Innere Sicherheit (ISF) - Polizei (2014-2020) - Ex-post-Bewertung 
29.08.2024 - 21.11.2024 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Ziel des ISF Polizei ist es, zu einem hohen Maß an Sicherheit in der EU beizutra-
gen, indem die administrative und operative Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden sichergestellt, IT-Systeme 
eingerichtet und betrieben, operative Ausrüstung erworben sowie Schulungspro-
gramme gefördert und entwickelt werden.  

Der Fonds ist schwerpunktmäßig auf zwei spezifische Ziele ausgerichtet:  

• Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität;  

• Bewältigung von Risiken und Krisen für die innere Sicherheit.  

Im Rahmen dieser Konsultation werden Erkenntnisse und Sichtweisen zur Durch-
führung des ISF Polizei und zu seiner bisherigen Wirkung dargelegt. Die Angaben 
sollen entscheidend zur künftigen EU-Investitionsstrategie im Bereich innere Si-
cherheit beitragen.  

Ohne die Möglichkeit der Nutzung des Finanzierungsinstruments ISF wäre eine 
Durchführung der im zur Rede stehenden Zeitraum (2014-2020) realisierten, für 
die Polizei wesentlichen Projekte vermutlich erschwert, verzögert oder in Teilen 
sogar unmöglich gewesen. Dies gilt insbesondere für den ISF Polizei (Förder-
summe ca. 3,5 Mio. EUR).  

Hierbei wurden unterschiedlichste Projekte aus dem Bereich der Kriminaltechnik, 
Cybercrime, Extremismusprävention und Deradikalisierung sowie Projekte zum In-
formationsaustausch finanziert.  

In diesen Bereichen stellt der ISF zum einen ein sehr wichtiges finanzielles Instru-
mentarium dar, um die polizeiliche Arbeit zukunftsfähig zu machen und die EU-
Staaten in der Strafverfolgung näher zusammenzubringen. Der ISF ermöglicht es, 
dringend benötigte Ressourcen bereitzustellen, die es den nationalen Polizeibe-
hörden erlauben, ihre Fähigkeiten zu modernisieren und zu erweitern. Insbeson-
dere die Tatsache, dass Kriminalität an nationalen Grenzen nicht haltmacht, ver-
deutlicht die Notwendigkeit eines koordinierten Ansatzes. Kriminelle Aktivitäten 
wie Menschenhandel, Drogenhandel, Kinderpornografie und Cyberkriminalität 
kennen keine Grenzen, was es umso dringlicher macht, gemeinsame Standards 
zu entwickeln und den gegenseitigen Austausch über die jeweiligen Möglichkeiten 
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und Ressourcen zu fördern. Durch die Bereitstellung von Mitteln für grenzüber-
schreitende Initiativen und Technologien können die Mitgliedstaaten ihre Zusam-
menarbeit intensivieren und effizienter gestalten.  

Darüber hinaus können Maßnahmen, welche aufgrund fehlender Finanzen gege-
benenfalls nicht in allen Ländern umsetzbar wären, so realisiert werden. Projekte, 
die einen hoch innovativen Charakter aufweisen, können oftmals nicht im Rahmen 
der eigenen Haushaltsplanung berücksichtigt werden.  

Um das ursprüngliche Ziel, die Schaffung eines hohen Sicherheitsniveaus in der 
EU, auch künftig zu erreichen, sollte auch weiterhin die Möglichkeit einer Finanzie-
rung von Projekten, welche die schwerpunktmäßigen Ziele verfolgen, ermöglicht 
werden. Durch die kontinuierliche Unterstützung und Finanzierung solcher Pro-
jekte kann die EU sicherstellen, flexibel und effektiv auf sich ändernde Sicherheits-
bedrohungen reagieren zu können. Diese langfristige Investition in Sicherheits-
maßnahmen und -projekte wird dazu beitragen, das hohe Sicherheitsniveau inner-
halb der EU aufrechtzuerhalten und zu verbessern.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der ISF eine unverzichtbare Rolle 
bei der Unterstützung und Stärkung der polizeilichen und sicherheitsrelevanten 
Maßnahmen in der EU spielt. Durch die gezielte Finanzierung und Förderung von 
Projekten und Initiativen, die auf die Verbesserung der Sicherheitsinfrastruktur ab-
zielen, trägt der ISF maßgeblich zur Schaffung eines sicheren und stabilen Um-
felds für die Bürgerinnen und Bürger der EU bei. Es ist daher von größter Bedeu-
tung, dass diese finanzielle Unterstützung auch in Zukunft fortgesetzt wird, um die 
EU-Staaten in ihrem gemeinsamen Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminali-
tät zu unterstützen und die Sicherheit in der gesamten Union zu gewährleisten. 

  

Berichterstatter: Alfred Grob 
Mitberichterstatter: Richard Graupner 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Kom-
munale Fragen, Innere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat die EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat das 
Konsultationsverfahren in seiner 16. Sitzung am 09.10.2024 beraten und e i n -
s t im m i g  beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83d Abs. 2 
BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat das 
Konsultationsverfahren in seiner 17. Sitzung am 23. Oktober 2024 federfüh-
rend beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 17. Sitzung am 12. No-
vember 2024 endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zuzu-
stimmen mit der Maßgabe, dass folgender Satz angefügt wird: „Der Beschluss 
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des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, 
das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt.“. 

Roland Weigert 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union 

 
Inneres 
Fonds für Innere Sicherheit (ISF) – Polizei (2014-2020) – Ex-post-Bewertung 
29.08.2024 - 21.11.2024 

Drs. 19/3432, 19/3941 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, folgende Stel-
lungnahme abzugeben: 

Ziel des ISF Polizei ist es, zu einem hohen Maß an Sicherheit in der EU beizutragen, 
indem die administrative und operative Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen Strafverfolgungsbehörden sichergestellt, IT-Systeme eingerichtet und 
betrieben, operative Ausrüstung erworben sowie Schulungsprogramme gefördert und 
entwickelt werden.  

Der Fonds ist schwerpunktmäßig auf zwei spezifische Ziele ausgerichtet:  

─ Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität;  

─ Bewältigung von Risiken und Krisen für die innere Sicherheit.  

Im Rahmen dieser Konsultation werden Erkenntnisse und Sichtweisen zur Durchfüh-
rung des ISF Polizei und zu seiner bisherigen Wirkung dargelegt. Die Angaben sollen 
entscheidend zur künftigen EU-Investitionsstrategie im Bereich innere Sicherheit bei-
tragen.  

Ohne die Möglichkeit der Nutzung des Finanzierungsinstruments ISF wäre eine Durch-
führung der im zur Rede stehenden Zeitraum (2014-2020) realisierten, für die Polizei 
wesentlichen Projekte vermutlich erschwert, verzögert oder in Teilen sogar unmöglich 
gewesen. Dies gilt insbesondere für den ISF Polizei (Fördersumme ca. 3,5 Mio. Euro).  

Hierbei wurden unterschiedlichste Projekte aus dem Bereich der Kriminaltechnik, Cy-
bercrime, Extremismusprävention und Deradikalisierung sowie Projekte zum Informati-
onsaustausch finanziert.  

In diesen Bereichen stellt der ISF zum einen ein sehr wichtiges finanzielles Instrumen-
tarium dar, um die polizeiliche Arbeit zukunftsfähig zu machen und die EU-Staaten in 
der Strafverfolgung näher zusammenzubringen. Der ISF ermöglicht es, dringend benö-
tigte Ressourcen bereitzustellen, die es den nationalen Polizeibehörden erlauben, ihre 
Fähigkeiten zu modernisieren und zu erweitern. Insbesondere die Tatsache, dass Kri-
minalität an nationalen Grenzen nicht haltmacht, verdeutlicht die Notwendigkeit eines 
koordinierten Ansatzes. Kriminelle Aktivitäten wie Menschenhandel, Drogenhandel, 
Kinderpornografie und Cyberkriminalität kennen keine Grenzen, was es umso dringli-
cher macht, gemeinsame Standards zu entwickeln und den gegenseitigen Austausch 
über die jeweiligen Möglichkeiten und Ressourcen zu fördern. Durch die Bereitstellung 
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von Mitteln für grenzüberschreitende Initiativen und Technologien können die Mitglied-
staaten ihre Zusammenarbeit intensivieren und effizienter gestalten.  

Darüber hinaus können Maßnahmen, welche aufgrund fehlender Finanzen gegebenen-
falls nicht in allen Ländern umsetzbar wären, so realisiert werden. Projekte, die einen 
hoch innovativen Charakter aufweisen, können oftmals nicht im Rahmen der eigenen 
Haushaltsplanung berücksichtigt werden.  

Um das ursprüngliche Ziel, die Schaffung eines hohen Sicherheitsniveaus in der EU, 
auch künftig zu erreichen, sollte auch weiterhin die Möglichkeit einer Finanzierung von 
Projekten, welche die schwerpunktmäßigen Ziele verfolgen, ermöglicht werden. Durch 
die kontinuierliche Unterstützung und Finanzierung solcher Projekte kann die EU si-
cherstellen, flexibel und effektiv auf sich ändernde Sicherheitsbedrohungen reagieren 
zu können. Diese langfristige Investition in Sicherheitsmaßnahmen und -projekte wird 
dazu beitragen, das hohe Sicherheitsniveau innerhalb der EU aufrechtzuerhalten und 
zu verbessern. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der ISF eine unverzichtbare Rolle bei der 
Unterstützung und Stärkung der polizeilichen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen in 
der EU spielt. Durch die gezielte Finanzierung und Förderung von Projekten und Initia-
tiven, die auf die Verbesserung der Sicherheitsinfrastruktur abzielen, trägt der ISF maß-
geblich zur Schaffung eines sicheren und stabilen Umfelds für die Bürgerinnen und Bür-
ger der EU bei. Es ist daher von größter Bedeutung, dass diese finanzielle Unterstüt-
zung auch in Zukunft fortgesetzt wird, um die EU-Staaten in ihrem gemeinsamen Kampf 
gegen grenzüberschreitende Kriminalität zu unterstützen und die Sicherheit in der ge-
samten Union zu gewährleisten. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Europaangelegenheiten, die gem. § 59 

Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver­

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstim­

men? – Keine. Stimmenthaltungen? – Ebenfalls keine. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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